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Vorsorge durch Vollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung 
 
Niemand denkt gern daran, dass er oder sie in eine Situation kommen könnte, welche die eigene Hand-
lungsfreiheit so einschränkt, dass ein anderer Mensch die persönlichen Interessen vertreten muss. Es ist 
jedoch empfehlenswert, sich mit Fragen der Vorsorge auseinander zu setzen und nach Möglichkeit festzule-
gen, wer in einem Notfall berechtigt sein soll, im eigenen Sinn zu entscheiden. Denn selbst engste Angehö-
rige bedürfen einer ausdrücklichen rechtlichen Handlungsbefugnis, wenn es darum geht, die Interessen ei-
nes oder einer Betroffenen zu vertreten, zum Beispiel in ärztliche Maßnahmen einzuwilligen oder sie abzu-
lehnen. Besonders wichtig ist frühzeitige Vorsorge im Fall einer schweren Erkrankung. 

Möglichkeiten der persönlichen Vorsorge sind die Vorsorgevollmacht, die Betreuungsverfügung und die Pa-
tientenverfügung. In jedem Fall ist die schriftliche Abfassung nötig. Diese muss jedoch außer der Unter-
schrift nicht handschriftlich sein. Sie können dafür geeignete Vordruckmuster nutzen. Mit den folgenden 
Hinweisen wollen wir Sie in das Thema einführen.  
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1. Gegenseitige Vertretung von Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner-
schaften in Angelegenheiten der Gesundheitssorge 

▪ Das Gesetz zum Ehegatten Notvertretungsrecht (§ 1358 BGB – Bürgerliches Gesetzbuch) trat am 
01.01.2023 in Kraft  

▪ Ehegatten und Partner eingetragener Lebensgemeinschaften dürfen sich gegenseitig in Themen der Ge-
sundheitssorge vertreten, wenn der andere keine Entscheidungen mehr treffen kann. 

▪ Ein Arzt muss bestätigen, dass die Voraussetzungen für das Vertretungsrechts vorliegen. 

▪ Das automatische Vertretungsrecht kann nicht auf andere Familienmitglieder (zum Beispiel erwachsene 
Kinder) übertragen werden! 

▪ Ist der Partner länger als sechs Monate einwilligungsunfähig, muss das Betreuungsgericht einen Be-
treuer bestellen. 

▪ Eine Vorsorgevollmacht bleibt rechtswirksam, so dass in diesem Fall das gesetzlich geregelte automati-
sche Vertretungsrecht nicht zum Tragen kommt. 
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Wichtig: Das neue Gesetz ermöglicht ein Notvertretungsrecht nur für Gesundheitsangelegenheiten. Kann 
ein Ehe- oder Lebenspartner aufgrund von Bewusstlosigkeit oder Krankheit seine Gesundheitsangelegen-
heiten rechtlich nicht mehr selber besorgen, ist der andere Partner gesetzlich berechtigt, ihn oder sie zu 
vertreten.  

Der Partner darf Entscheidungen über Untersuchungen und Behandlungen sowie in begrenztem Umfang 
und im Zusammenhang mit der Erkrankung stehende vermögensrechtliche Entscheidungen (Behandlungs-
verträgen oder Ansprüchen gegenüber Dritten) treffen. Das Notvertretungsrecht ist zeitlich begrenzt. Liegt 
keine Vorsorgevollmacht vor, muss ein Betreuungsgericht nach sechs Monaten einen gesetzlichen Betreuer 
bestellen. Andere Lebensbereiche (Wohnangelegenheiten, Vertretung gegenüber Behörden, Vermögens-
sorge) betrifft dieses Gesetz nicht. 

Behandelnde Ärzte sind gegenüber dem vertretenden Partner von ihrer Schweigepflicht entbunden. Der 
oder die Vertretende darf Krankenunterlagen einsehen und ihre Weitergabe an Dritte bewilligen.  
Das Notvertretungsrecht kommt nicht zur Anwendung, wenn die Partner getrennt leben, dem behandeln-
den Arzt bekannt ist, dass der vertretene (entscheidungsunfähige) Ehegatte eine Vertretung ablehnt oder 
jemanden zur Wahrnehmung seiner Angelegenheiten bevollmächtigt hat. 
 
 

2. Die Vorsorgevollmacht 
 
Mit der Vorsorgevollmacht (§§ 164 ff BGB und §§ 662 ff BGB) können Sie einer anderen Person die Wahr-
nehmung einzelner oder aller Angelegenheiten für den Fall übertragen, dass Sie die Fähigkeit selbst zu ent-
scheiden einbüßen. Bevollmächtigte können dann handeln, ohne dass es weiterer Maßnahmen bedarf. Das 
Gericht wird nur eingeschaltet, wenn es zur Kontrolle der Bevollmächtigten erforderlich ist, eine gerichtlich 
angeordnete Betreuung kann vermieden werden. Die Vorsorgevollmacht ermöglicht so ein hohes Maß an 
Eigenverantwortlichkeit.  
 
 
 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie: 

▪ Die genaue Bezeichnung der Bereiche, wie zum Beispiel Gesundheit, Vertretung bei Behörden, Verwal-
tung der Finanzen, ist wichtig. Eine Generalvollmacht ist nicht ausreichend. 

▪ Sie können auch zwei Personen bevollmächtigen, die entweder gemeinsam handeln oder verschiedene 
Aufgabenbereiche wahrnehmen („Vier-Augen-Prinzip“).  

▪ Wenn Sie größeres Vermögen besitzen oder sehr differenzierte Handlungsanweisungen geben wollen, 
sollten Sie den Rat eines Rechtanwaltes oder Notars einholen. Eine notarielle Beurkundung ist erforder-
lich, wenn die Vollmacht auch zum Erwerb oder zur Veräußerung von Grundstücken oder zur Darlehen-
saufnahme berechtigen soll. 

▪ Bewahren Sie die Vollmacht an einem gut zugänglichen Ort auf. Das Original muss im Ernstfall für den 
Bevollmächtigten schnell verfügbar sein. 

Hinweis: 
Im Unterschied zur Patientenverfügung regelt die Vorsorgevollmacht nicht, was im Notfall zu tun ist, 
sondern wer medizinische oder andere Anordnungen treffen soll. 
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3. Die Betreuungsverfügung 

Eine Betreuungsverfügung (§§ 1896 f BGB) ist sinnvoll, wenn Sie niemanden haben, dem Sie eine Vorsorge-
vollmacht anvertrauen wollen oder können. 

Mit der Betreuungsverfügung unterbreiten Sie dem zuständigen Vormundschaftsgericht einen Vorschlag 
für die Auswahl des Betreuers. Genauso können Sie bestimmen, wer auf keinen Fall als Betreuer in Frage 
kommt. Möglich sind auch inhaltliche Vorgaben für den Betreuer, etwa welche Wünsche und Gewohnhei-
ten respektiert werden sollen oder ob Sie im Pflegefall eine Betreuung zu Hause oder im Pflegeheim wün-
schen. Sie ist somit eine Möglichkeit der persönlichen und selbstbestimmten Vorsorge für den Fall, dass Sie 
selbst nicht mehr in der Lage sind, Ihre eigenen Angelegenheiten zu erledigen.  
 
 
 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie: 

▪ Für den Betreuer ist es sehr hilfreich, wenn er Ihre persönlichen Vorstellungen bezüglich Ihrer ge-
wünschten Lebensgestaltung kennt. Wenn Sie sich dazu äußern und Ihre Wünsche formulieren, können 
Sie auf die Ausgestaltung der Betreuung Einfluss nehmen. 

▪ Der Betreuer hat Anspruch auf Beratung und Unterstützung durch die Betreuungsstelle. 

▪ Die Betreuungsverfügung kann in einigen Bundesländern kostenfrei beim Vormundschaftsgericht oder 
Amtsgericht hinterlegt werden. 

 

4. Die Patientenverfügung 

In der Patientenverfügung (§ 1901a BGB) legen Sie grundsätzlich fest, was Sie an ärztlichen Maßnahmen 
zulassen oder ablehnen wollen, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, selbst zu entscheiden. Sie können sich 
äußern zu Einleitung, Umfang und Beendigung ärztlicher Maßnahmen. Sie bestimmen, unter welchen Vo-
raussetzungen lebenserhaltende oder lebensverlängernde Maßnahmen vorgenommen, unterbleiben oder 
abgebrochen werden sollen. 

Der in einer Patientenverfügung zum Ausdruck kommende Wille ist unmittelbar bindend, wenn 

▪ der Verfasser Festlegungen gerade für diejenige Lebens- und Behandlungssituation getroffen hat, die 
nun zu entscheiden ist;  

▪ der Wille nicht auf ein Verhalten gerichtet ist, das einem gesetzlichen Verbot unterliegt (Tötung auf 
Verlangen);  

▪ der Wille in der Behandlungssituation noch aktuell ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass 
die Patientenverfügung durch äußeren Druck oder aufgrund eines Irrtums zustande gekommen ist.  

 
 Hinweis: Niemand ist verpflichtet, eine Patientenverfügung zu erstellen!  

 (Wir empfehlen eine Patientenverfügung zu erstellen.) 

Hinweis: 
Anders als bei der Vorsorgevollmacht ist es bei einer Betreuungsverfügung nicht nötig, dass bei ihrer 
Abfassung Geschäftsfähigkeit gegeben ist. Die in der Betreuungsverfügung geäußerten Wünsche sind 
für das Gericht grundsätzlich auch dann zu beachten, wenn sie von einem Geschäftsunfähigen geäußert 
wurden. 



 

Infodienst 
Recht  ▪  Vorsorge  Kapitel 7.13 

 

 
Die vorliegenden Informationen sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Die Rechte liegen bei: 

© Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V.   Im Moos 4    79112 Freiburg    Tel. 07665 9447 0    info@dgm.org    www.dgm.org 
 
(fs) 7.13_vorsorge  Stand: 2023  4 / 9 

„Jedem Menschen, der eine Patientenverfügung erstellen möchte, sollte bewusst sein, dass vor Niederle-
gung eigener Behandlungswünsche ein Prozess der persönlichen Auseinandersetzung mit Fragen steht, die 
sich im Zusammenhang mit Krankheit, Leiden und Tod stellen. Diese Auseinandersetzung ist notwendig, um 
sich bewusst zu werden, dass eine Patientenverfügung als Ausdruck des Selbstbestimmungsrechts auch die 
Selbstverantwortung für die Folgen bei der Umsetzung der Patientenverfügung umfasst.  

Werden in der Patientenverfügung Festlegungen zum Ob und Wie ärztlicher Behandlung getroffen, sollte 
bedacht werden, dass in bestimmten Grenzsituationen des Lebens Voraussagen über das Ergebnis medizi-
nischer Maßnahmen und mögliche Folgeschäden im Einzelfall kaum möglich sind. Festlegungen für oder 
gegen eine Behandlung schließen daher auch Selbstverantwortung für die Folgen ein.“ (Quelle: Bundesmi-
nisterium der Justiz, Suche Formulierungshilfe: „Patientenverfügung“, www.bmj.de 2023.) 

Über den Regelungsumfang sollten Sie sich also gründlich Gedanken machen und dies gegebenenfalls mit 
einer Ärztin oder einem Arzt erörtern. Besprechen Sie Ihre Verfügung mit Ihrer Familie oder Ihnen naheste-
henden Personen. Bei diesen Personen werden die behandelnden Ärzte nachfragen.  
 
 
 
 
 
 
Bitte beachten Sie: 

▪ Für eine Patientenverfügung ist es erforderlich, dass die Willensbekundung von einem einwilligungsfä-
higen Volljährigen verfasst wurde und in schriftlicher Form vorliegt. Dazu muss sie von Ihnen eigenhän-
dig durch Namensunterschrift oder durch ein notariell beglaubigtes Handzeichen unterzeichnet sein.  

▪ Sie kann jederzeit formlos – auch mündlich – widerrufen werden. 

▪ Falls Sie keine Patientenverfügung abfassen wollen: Mündliche Äußerungen sind nicht wirkungslos. Sie 
müssen bei der Feststellung des mutmaßlichen Patientenwillens beachtet werden. 

▪ Die Patientenverfügung enthält eine Entscheidung über die Einwilligung oder Nichteinwilligung in eine 
bestimmte, zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar bevorstehende ärztliche Maßnahme. 
Sie sollten möglichst genau die Situationen benennen, für die diese Verfügung gilt. 

▪ Nicht zwingend vorgeschrieben für eine wirksame Patientenverfügung ist ärztliche Beratung. Da aber 
eventuell schwierige Entscheidungen zu treffen sind und die Patientenverfügung sich möglichst genau 
auf die konkrete Krankheitssituation beziehen sollte, empfiehlt es sich, mit einem Arzt über den Krank-
heitsverlauf, mögliche Komplikationen und Behandlungsoptionen zu sprechen. Bei der Formulierung 
sollten möglichst medizinische Diagnosen und Prognosen verwendet werden, da diese die Grundlage 
ärztlicher Entscheidungsfindung darstellen. Ein Arzt kann Ihrer Verfügung nur folgen, wenn er Ihren 
Willen daraus klar erkennen kann. 

▪ Nicht zwingend vorgeschrieben für eine wirksame Patientenverfügung sind darüber hinaus rechtsan-
waltliche Beratung, notarielle Beurkundung und laufende Aktualisierung.  

▪ Ergänzende persönliche Angaben sind für nicht voraussehbare Situationen hilfreich, damit Ihre Wert-
vorstellungen, Ihre religiöse Anschauung, Ihre Einstellung zum Leben und Sterben deutlich werden.  

▪ Ärzte und Gerichte benötigen das Original. Weisen Sie mit einem Kärtchen in der Brieftasche darauf 
hin, wo es verwahrt ist. Vor allem für Alleinstehende ist es sinnvoll, die Verfügung zentral registrieren 
zu lassen.  

Wir empfehlen Ihnen: 
Keine Patientenverfügung ohne Vorsorgevollmacht oder Betreuungsverfügung, damit gesichert ist, dass 
jemand Ihre Interessen vertritt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bmj.de/


 

Infodienst 
Recht  ▪  Vorsorge  Kapitel 7.13 

 

 
Die vorliegenden Informationen sind nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Die Rechte liegen bei: 

© Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke e.V.   Im Moos 4    79112 Freiburg    Tel. 07665 9447 0    info@dgm.org    www.dgm.org 
 
(fs) 7.13_vorsorge  Stand: 2023  5 / 9 

Eine Vielzahl von Literatur und Vordrucken zur Patientenverfügung werden im Internet und im Buchhandel 
angeboten. Da es hier vor allem um sehr persönliche Entscheidungen geht, gibt es kein einheitliches „For-
mular“, das Sie einfach ausfüllen könnten. Als Hilfestellung empfehlen wir Ihnen im Abschnitt „Weiterfüh-
rende Informationen“ einige Broschüren und Formulierungshilfen.  
 
 
 
 
 

 
 

5. Der Notfallplan 
 
Sinnvoll ist bei einer schweren Erkrankung die Ergänzung der Patientenverfügung durch einen Notfallplan, 
der sich auf konkrete Behandlungssituationen beim Auftreten lebensbedrohlicher Komplikationen bezieht. 
Als Patient sollten Sie über mögliche Komplikationen aufgeklärt sein und dazu spezifisch Ihren Behand-
lungswunsch angeben. Das kann nicht ohne den behandelnden Arzt oder sonstige kompetente Gesprächs-
partner, zum Beispiel eine palliative Fachpflegekraft, geschehen. Diese Gesprächspartner sollten auch in 
der Patientenverfügung genannt werden.  

Soweit die gewünschte Behandlung lebensbedrohlicher Komplikationen medikamentös erfolgen soll, müs-
sen diese Medikamente bei Ihnen als Patient zu Hause vorrätig sein und entsprechend verschrieben wer-
den. Alle Beteiligten sollten über bereitliegende Notfallmedikamente informiert sein.  
Ehe- oder Lebenspartner sollen vom betreuenden Arzt in Zusammenarbeit mit Palliativfachpflegekräften 
über den korrekten Einsatz der Medikamente informiert werden.  
 
 
 
 
 
 

6. Archivierung von Patientenverfügungen und Vollmachten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweis:  
„Alte“ Patientenverfügungen, die vor 2009 (drittes Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts: § 1901a 
BGB) schriftlich verfasst wurden, bleiben grundsätzlich auch nach der neuen Rechtslage wirksam. Sie 
können entsprechende Vordrucke bedenkenlos weiterverwenden. 

Hinweis: Eine Liste aller Ansprechpersonen mit Telefonnummern und Zeiten der Erreichbarkeit muss 
für alle sichtbar und greifbar sein. 

Tipps zur Aufbewahrung von Vorsorgedokumenten 

Vorsorgedokumente sind nur hilfreich, wenn sie im Bedarfsfall auch gefunden werden, deshalb: 

▪ Legen Sie Ihre Dokumente in einem Dokumentenordner ab. 

▪ Bewahren Sie diesen Ordner frei zugänglich auf, also nicht in einer verschlossenen Schublade oder 
einem Tresor. 

▪ Teilen Sie Ihren Bevollmächtigten, Wunschbetreuern und eventuell weiteren engen Vertrauensper-
sonen mit, wo die Unterlagen zu finden sind. 

▪ Händigen Sie Ihren Bevollmächtigten Originale der Vollmachten aus. Zu diesem Zweck können Sie 
Kopien erneut unterschreiben und an die Bevollmächtigten weitergeben. 

▪ Lassen Sie Ihre Dokumente registrieren.  
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▪ Das Zentrale Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer registriert, dass eine Patientenverfügung exis-

tiert, und stellt diese Information Gerichten zur Verfügung. Um die Aufbewahrung des Dokuments 
muss sich der Verfasser selbst kümmern. Die Registrierung ist nur gemeinsam mit einer Vorsorgevoll-
macht möglich. (Informativer Erklärfilm zum Zentralen Vorsorgeregister auf der Homepage!) 
Zentrales Vorsorgeregister, Postfach 08 01 51, 10001 Berlin, E-Mail: info@vorsorgeregister.de 
www.vorsorgeregister.de, Service Telefon (gebührenfrei): 0800 3550500 

▪ Die Deutsche Stiftung Patientenschutz bietet Mitgliedern neben Beratung auch die kostenlose Archi-
vierung ihrer Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten im stiftungseigenen „Bundeszentralre-
gister Willenserklärung“ an. Die Stiftung registriert Ihre Dokumente im Wortlaut, erinnert an die regel-
mäßige Durchsicht und Aktualisierung, informiert über Neuigkeiten in den Bereichen Ethik, Recht und 
Pflege, hilft bei Fragen und Problemen rund um Krankheit, Pflege und Patientenschutz und unterstützt 
Ihren Bevollmächtigten oder Betreuer, falls die Dokumente zur Anwendung kommen. Sie erhalten ei-
nen Notfallausweis mit den Telefonnummern Ihrer Bevollmächtigten. 

Deutsche Stiftung Patientenschutz, Europaplatz 7, 44269 Dortmund 
Patientenschutztelefon (kostenfreie Beratung): Dortmund: 0231 7380730, Berlin: 030 28444840,  
München: 089 2020810; E-Mail: info@stiftung-patientenschutz.de; www.stiftung-patientenschutz.de 

▪ Das Deutsche Rote Kreuz archiviert in Mainz Patientenverfügungen, Vorsorge- und Betreuungsvoll-
machten im Original. Der Patient erhält eine Ausweiskarte im Scheckkartenformat, anhand derer Ärzte 
und Richter im Notfall sofort sehen können, welche Art von Verfügung vorliegt. Rund um die Uhr kön-
nen die Dokumente dann mithilfe der Karte im Zentralarchiv angefordert werden. Dafür fallen einmalig 
Gebühren an. Aktualisierungen sind kostenlos. 

Zentralarchiv des DRK Mainz, Altenauergasse 1, 55116 Mainz, Tel. 06131 221117;  
E-Mail: Info@drkovmainz.de; www.drkovmainz.de 

▪ DVZ – Deutsche Verfügungszentrale AG ist der wirtschaftliche Dienstleister der Stiftung  
„VorsorgeDatenbank“ (www.vorsorgedatenbank.de). Ziel der Stiftung: Das Grundrecht des Menschen 
auf Selbstbestimmung stärken und Menschen, die durch Krankheit, Unfall oder Alter entscheidungsun-
fähig geworden sind, bei der Durchsetzung ihrer Vorsorgeverfügungen europaweit zu unterstützen. Sie 
ist politisch, konfessionell und weltanschaulich unabhängig. Autoren „Mein VorsorgeBuch“  
JU Dr. Heinrich Meyer-Götz; Karin Meyer-Götz; Thorsten Detto, 21. Auflage, ISBN-13: 978-3935875905, 
147 Seiten, 29,50 Euro. 

Die DVZ registriert kostenpflichtig (38 Euro) Ihre Vorsorgedokumente im Zentralen Vorsorgeregister der 
Bundesnotarkammer (siehe oben). 
Deutsche Verfügungszentrale AG, Louisenstr. 64, 01099 Dresden, Tel. 0351 8117432, www.dvzag.de, 
info@dvzag.de; E-Mail: Kontaktformular auf der Homepage https://vorsorge-verfuegungen.de  

 
 
  

http://www.vorsorgeregister.de/
mailto:info@stiftung-patientenschutz.de
http://www.stiftung-patientenschutz.de/
mailto:Info@drkovmainz.de
http://www.drkovmainz.de/
http://www.vorsorgedatenbank.de/
http://www.dvzag.de/
mailto:info@dvzag.de
https://vorsorge-verfuegungen.de/
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7. Unterschrift  
 
Keine Betreuung für Menschen, die nicht (mehr) schreiben können 
Von der Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung ist abzusehen, wenn eine Vollmacht wirksam erteilt 
wurde und im konkreten Fall ausreichend ist (§ 1896 Abs. 2 BGB): „Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise 
bestellt werden, in denen die Betreuung erforderlich ist. Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die An-
gelegenheiten des Volljährigen durch einen Bevollmächtigten, (…), ebenso gut wie durch einen Betreuer 
besorgt werden können.“  
 
Wenn Sie nicht (mehr) schreiben können, volljährig und geschäftsfähig sind, sollten Sie eine Vollmachtser-
klärung aufsetzen und vom Notar beurkunden lassen. Der Notar tut dies, wenn er von Ihrer Geschäftsfähig-
keit als Vollmachtgeber überzeugt ist. Die bevollmächtigte Person kann fortan für Sie unterschreiben. Über-
legen Sie und besprechen Sie mit dem Notar, ob Sie eine oder mehrere Personen bevollmächtigen wollen. 
Werden mehrere Personen bevollmächtigt, ist zu klären, ob sie nur gemeinsam oder jeder für sich in vollem 
Umfang Vertretungsmacht haben sollen. Vor- und Nachteile sind individuell abzuwägen. 
 
Sie können sich amtlich beglaubigen lassen, dass Sie ein Handzeichen anstelle einer Unterschrift nutzen. Ein 
Handzeichen, dies können die Initialen des Vor- und / oder Nachnamens sein, sind leichter zu schreiben, als 
der volle Name. 
 
 

8. Digitaler Personalausweis 
 
Im Alltag weisen Sie sich mit Ihrem Personalausweis aus, im Internet mit dem On-
line-Ausweis, der in jedem Personalausweis im Scheckkartenformat enthalten ist. 

Der Personalausweis ist mit einem Chip ausgestattet, mit Sie im Internet digitale Dienstleistungen, wie Be-
hördengänge oder geschäftliche Angelegenheiten elektronisch nutzen können. Sie sehen, welche Behörde 
oder welches Unternehmen Ihre Daten erhält, dass die staatliche Berechtigung für die Übertragung der Da-
ten vorliegt und welche Daten aus Ihrem Online-Ausweis übermittelt werden. 

Dieses Logo auf der Rückseite Ihres Personalausweises zeigt Ihnen im Internet, wo Sie sich bei 
Behörden und Unternehmen digital ausweisen können. 

Sicherheitsmechanismen schützen Ihre persönlichen Daten: Besitz des Ausweises und die selbstgewählte, 
sechsstellige PIN sind Voraussetzung für die Nutzung. Bei Verlust oder Diebstahl sind Ihre Daten durch Ihre 
PIN geschützt. 

Behördengänge und geschäftliche Angelegenheiten elektronisch regeln, geht zum Beispiel beim BAföG, 
Rentenkonto, Nutzerkonten auf den Verwaltungsportalen des Bundes und der Länder, bei Mobilfunkanbie-
ter und Finanzdienstleister.  

Informationen über Ihre Sicherheit im Internet: www.bsi.bund.de/BSIFB  

Informationen zum Personalausweis und Online-Ausweis / Smartphone: www.personalausweisportal.de 

„AusweisApp2“ für den Online-Ausweis, Videos zur Handhabung, Support: www.ausweisapp.bund.de 

  

http://www.bsi.bund.de/BSIFB
http://www.personalausweisportal.de/
http://www.ausweisapp.bund.de/
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9. Digitaler Nachlass 
 
Viele Geschäfte werden ausschließlich online abgewickelt. Ihre Erben sollten sich nach Ihrem Tod möglichst 
schnell einen Überblick verschaffen können, welche Online-Dienste Sie genutzt haben und welche Regelun-
gen dort für den Todesfall jeweils gelten, etwa ob die Nutzungsbefugnis automatisch erlischt oder eine Kün-
digung erforderlich ist. Dies gilt besonders, wenn es sich um vermögensrelevante Daten handelt. 

Viele Internetfirmen sind im Ausland ansässig und unterliegen nicht deutschem Recht. Erstellen Sie eine 
Verfügung, wie mit Ihrem digitalen Nachlass zu verfahren ist, wer den Zugang zu Ihren Internetkonten be-
kommen soll und wer für mögliche Kosten aufkommt. 
 
 

10. Weiterführende Informationen 

 
Die kleine Auswahl an Ratgebern enthält klare, verständlich aufbereitete Informationen, juristisch geprüfte 
Vordrucke und konkrete Vorschläge. Viele dieser Schriften sind in Buchform, als Download, E-Book oder auf 
CD verfügbar. 
 
Bayrisches Staatsministerium der Justiz und für Verbraucherschutz; Vorsorge für 

Unfall, Krankheit und Alter, 21. Auflage, Januar 2023; Buchhandel, 7,90 Euro, 
ISBN: 978-3-406-79609-8; Kostenloser Download: www.bestellen.bayern.de 
(> Suchbegriff „Vorsorge Unfall“). Diese Broschüre wurde von einem interdis-
ziplinären Arbeitskreis erstellt, dem neben Juristen auch Ärzte, Theologen 
und Pflegefachkräfte angehören. Zum Thema Patientenverfügung enthält sie 
einen Abschnitt speziell für Menschen, die bereits von einer schweren Erkran-
kung betroffen sind sowie Hinweise für einen Notfallplan. 

 
Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz: www.bmjv.de (> Pub-

likationen). Auf den Seiten des Bundesministeriums finden Sie Broschüren und 
Muster für eine Betreuungsverfügung mit Vorsorgevollmacht, Konto- und Depot-
vollmacht sowie die Broschüre Patientenverfügung mit Textbausteinen zum Ausdrucken. Die Publikati-
onen zum Betreuungsrecht sind zum Teil zweisprachig verfügbar: deutsch / englisch, französisch, italie-
nisch, türkisch, russisch und ukrainisch.  
Die Publikationen können heruntergeladen oder bestellt werden:  
Zentraler Kontakt für Bürgeranfragen: T 030 18 580 – 0; E-Mail: poststelle@bmjv.bund.de 

Thomas Klie / Johann-Christoph Student, Die Patientenverfügung: So gibt sie Ihnen Sicherheit; 2011; ISBN: 
978-3451610677 

Gian Domenico Borasio, Über das Sterben. Was wir wissen. Was wir tun können. Wie wir uns darauf ein-
stellen; 2013; ISBN: 978-3406617089 

Gian Domenico Borasio, selbst bestimmt sterben: Was es bedeutet. Was uns daran hindert. Wie wir es 
erreichen können. 2014; ISBN: 978-3406668623 

Verbraucherzentrale: Recht in allen Lebenslagen kennen – Verschiedene Ratgeber:  
www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/recht-versicherungen-34 

 

http://www.bestellen.bayern.de/
http://www.bmjv.de/
http://www.ratgeber-verbraucherzentrale.de/recht-versicherungen-34
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11. Rechtsgrundlagen 
 
▪ Gesetzestexte „Rechtliche Betreuung“ (§§ 1896 bis 1908i des Bürgerlichen Gesetzbuchs): 

www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html  

▪ Bundesärztekammer: Empfehlungen zum Umgang mit Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung: 
www.bundesaerztekammer.de/patienten/patientenverfuegung sowie www.bundesaerztekam-
mer.de/richtlinien/empfehlungenstellungnahmen (dort unter anderem Patientenverfügung und ärztli-
che Sterbebegleitung) 

 
 

12. Notfalldose – in der Kühlschranktür 
 

Sie erleichtert die Arbeit von Sanitätern und Notarzt: Die sogenannte Not-
falldose enthält die wichtigsten Gesundheitsinfos des Patienten. Das hilft 
im Ernstfall, wertvolle Zeit zu sparen.  

Die Notfalldose ist ein kleiner zylinderförmiger Behälter in grün-weißer 
Farbe, die mit einem Notfall-Infoblatt zum Beispiel über den Gesundheits-
zustand, Vorerkrankungen, Operationen und Medikamente informiert. Zu-
sätzlich sollen in der Notfalldose auch Kontaktdaten zu Verwandten oder 
Angaben zu Haustieren hinterlegt sein, die zu versorgen sind. 

Der Rettungsdienst empfiehlt, die Notfalldose in der Tür Ihres Kühlschranks 
aufzubewahren, da sie dort leicht für die Einsatzkräfte zu finden ist. Die Informationen in der Notfalldose 
sind auch für Angehörige, Freunde und Bekannte in einer Notfallsituation unter Stress eine große Hilfe. Für 
jede im Haushalt lebende Person sollte ein eigenes Notfall-Infoblatt ausgefüllt werden. An der Wohnungs-
eingangstür und am Kühlschrank weisen Hinweisschilder (Aufkleber) auf die Notfalldose hin.  
 
 
 
 
 
Bestellung: Notfalldosen mit Aufklebern und Info-Blatt erhalten Sie kostenpflichtig in Ihrer Apotheke und 
bei verschiedenen Anbietern im Internet. Einige Organisationen geben Notfalldosen kostenlos ab wie zum 
Beispiel verschiedene Ortsverbände des Roten Kreuzes, die Johanniter oder auch manche Kliniken. Sie kön-
nen auch bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Landratsamt, beim Sozialverband VdK oder Ihrer 
Krankenkasse nachfragen. 

Einzelexemplare versendet die DGM kostenlos an Mitglieder, Nichtmitglieder erhalten sie für 5 Euro inklu-
sive Versand: www.dgm.org/shop/produkte/notfalldose  

Wichtig:   Halten Sie den Inhalt des Notfall-Infoblattes stets aktuell.  
  Überprüfen Sie die Angaben in regelmäßigen Abständen (vierteljährlich). 

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html
http://www.bundesaerztekammer.de/patienten/patientenverfuegung
http://www.bundesaerztekammer.de/richtlinien/empfehlungenstellungnahmen
http://www.bundesaerztekammer.de/richtlinien/empfehlungenstellungnahmen
https://www.dgm.org/shop/produkte/notfalldose

